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Hindernisfreies Bauen 
und Denkmalschutz 
ma. Eine nachhaltige Gesellschaft versucht, den 
Schutz von gebauten Kulturgütern wie auch das 
Menschenrecht, am öffentlichen Leben teilzuhaben, 
unter einen Hut zu bringen. Nachfolgend sind eini
ge Aspekte zu dieser Aufgabe erläutert als Ergän
zung zur beigelegten ausführlichen Publikation 
zum Thema «Hindernisfreies Bauen bei schützens
werten Gebäuden und Anlagen - Beispiel Kanton 
Basel-Stadt». 

Nachhaltiges Bauen basiert auf den drei Dimensionen der öko
logischen, ökonomischen sowie der gesellschaftlichen Nach
haltigkeit. Letztere umfasst vielfältige Werte, so z.B. den 
Schutz von Menschen vor Ausgrenzung als auch von kulturell 
wertvollen Bauten. Ergeben sich Zielkonflikte aus diesen 
schützenswerten Interessen, muss eine Güterabwägung vor
genommen werden und allenfalls ein denkmal- wie auch be
hindertengerechter Kompromiss gefunden werden. 

Gemeinsamkeiten 

Zwischen einer behindertengerechten Nutzbarkeit von Bauten 
und dem Schutz wertvoller historischer Bausubstanz gibt es 
nicht nur Widersprüche, sondern auch Gemeinsamkeiten. 
Beides sind ideelle Güter und wichtige Bestandteile einer ge
sellschaftlich nachhaltigen baulichen Umwelt. Gemeinsam ist 
ihnen auch, dass sie als Teil der gesellschaftlichen Nachhal
tigkeit häufig gegenüber der wirtschaftlichen und ökologi
schen Dimension am kürzeren Hebel sitzen! 

Vorschriften und Gesetze 

Diskriminierungsverbote für Menschen mit Behinderung ha
ben - initiiert durch das erste Gleichstellungsgesetz 1990 in 
den USA- weltweit als Menschenrechtsgebote Einzug gehal
ten. ln der Schweiz wurde ein Gleichstellungsgebot in der 
neuen Bundesverfassung verankert und mit dem Behinder
tengleichstellungsgesetz (BehiG) von 2004 konkretisiert. Ge
mäss BehiG ist bei sämtlichen Neu- und Umbauvorhaben der 
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Zugang und die Benutzbarkeit von Bauten und Anlagen mit 
Publikumsverkehr zu gewährleisten. ln einigen Kantonen exis
tieren zusätzliche Vorschriften für das Beseitigen oder Ver
meiden von Barrieren bei Bauten und Anlagen. Der Gebäude
park Schweiz umfasst ca. 150'000 dem Publikum zugängliche 
Bauten. Rund 1 00'000, d.h. zwei Drittel davon, sind für viele 
Menschen mit einer Behinderung nach wie vor noch nicht 
oder ungenügend zugänglich. Einige Tausend davon sind ge
schützte Kulturdenkmäler. 

Norm SIA 500 für das WIE und WAS 

Wo und wann hindernisfrei gebaut werden muss oder beste
hende Barrieren abzubauen sind, wird durch Vorschriften, die 
Behörden, die Bauherrschaften oder die Planenden bestimmt. 
Wie und was hindernisfreies Gestalten ist, d.h. welche Anfor
derungen zu erfüllen sind, ist für die Schweiz in der Norm SIA 
500 festgelegt. «Die Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten de
finiert, wie im Hochbaubereich das Postulat der Gleichstellung 
zu erfüllen ist.» (Vorwort SIA 500) 

Die Regeln zur Bestimmung derVerhältnismässigkeit oder 
für die Güterabwägung zwischen sich konkurrenzierenden An
forderungen wie z.B. des Denkmalschutzes oder der Wirt
schaftlichkeit sind zwar nicht Gegenstand der SIA 500, aber 
die Norm zeigt Spielräume auf für Abweichungen von den Re
gelvorgaben in Einzelfällen, wo Sachzwänge wie z.B. eine be
stehende Bausubstanz dies erfordern. Unter dem Begriff 
«Bedingt zulässig» werden z.B. Ersatz- oder Behelfsanforde
rungen aufgezeigt für Lösungsansätze, bei Einschränkungen 
durch Topografie oder bestehender Bausubstanz. Zur Opti
mierung bei «Spezifischen Vorkehrungen» empfiehlt die Norm 
ausdrücklich den Beizug einer spezialisierten Fachberatungs
stelle. 

Wirtschaftliche Zumutbarkeit 

Während bei Neubauten in der Regel keine oder vernachläs
sigbare Mehrkosten für eine hindernisfreie Gestaltung anfal
len, kann die Beseitigung von Hindernissen oder Barrieren bei 
bestehenden Bauten kostenmässig ins Gewicht fallen. Damit 
nicht gerichtlich über die wirtschaftliche Verhältnismässigkeit 
gestritten werden muss, hat der Gesetzgeber im BehiG eine 
konkrete Definition festgelegt; keine weitergehenden bau
lichen Anpassungen müssen vorgenommen werden, wenn der 
Aufwand für die Anpassung 5% des Gebäudeversicherungs
werts oder wenn die Anpassungskosten 20% der Erneue
rungskosten übersteigen. 



3 Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen 

Güterabwägung mit Denkmalschutz 

Im Gegensatz zur wirtschaftlichen Zumutbarkeit ist die 
Güterahwägung zwischen Objektschutz und der Benachteili
gung von Menschen nicht mit präzisen Zahlen fixierbar. Bei 
der Interessenahwägung zwischen dem Schutz von Denkmä
lern einerseits und dem rechtlich garantierten Anspruch auf 
den Zugang zu Bauten und Anlagen andererseits ist für jeden 
Einzelfall, d.h. objektbezogen, eine Abwägung im Rahmen von 
Gesetzen, Normen und der Verhältnismässigkeit vorzuneh
men. Nach Art. 11 des BehiG ist das Vornehmen einer Güter
abwägung zulässig zwischen dem Rechtsanspruch auf Zu
gänglichkeit und allfällig entgegenstehenden und Rechts 
gütern wie: die wirtschaftliche Zumutbarkeit, die Betriebssi
cherheit und der Denkmalschutz. So ist in den Erläuterungen 
zur Verordnung (BehiV) zur Abwägung der Interessen zwi
schen Objektschutz und Benachteiligungsverbot festgeh alten: 

Moderner Personenaufzug im historischen Hotel 
« Waldhaus Flims Mountain Resort & Spa» Bild: Emch Aufzüge AG 
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• Je bedeutender ein Objekt aus der Sicht des Heimat
schutzes ist, desto besser muss ein Eingriff begründet sein. 

• Bei der Bestimmung des öffentlichen Interesses ist die 
Bedeutung eines Objektes auf lokaler, regionaler und 
nationaler Ebene zu beachten. 

• Zu beachten sind auch die Auswirkungen des Eingriffs; 
geringfügige, nicht augenfällige Eingriffe sind selbst bei 
Objekten von nationaler Bedeutung durchaus denkbar. 

Zur Akzeptanz von Eingriffen bei Schutzobjekten 

Für die Nachbesserung bei Schutzobjekten ist es oft hilfreich, 
Vergleichsobjekte beizuziehen, um die Machbarkeit und die 
Verhältnismässigkeit von Anpassungen zu beurteilen und um 
adäquate Lösungen zu finden. Im weiteren ist es bei einer Gü
terabwägung zwischen dem Objektschutz und der Benachtei
ligung von Menschen oft hilfreich, nach zwei Schweregraden 
von Auswirkungen zu gewichten und zu differenzieren: Han
delt es sich um eine «absolute Barriere», die einen Zugang 
oder eine Nutzung vollständig verwehrt oder handelt es sich 
«nur» um ein «relatives Hindernis», welches zwar eine Nut
zung erschwert, aber nicht total ausschliesst. 

Damit Schutzobjekte heute überhaupt noch genutzt wer
den können, waren ja meist auch schon vielfältige andere, tief
greifende bauliche und gestalterische Eingriffe in die Origi
nalsubstanz erforderlich, z.B. für Annehmlichkeiten wie Licht
und Elektroinstallationen, die Einrichtung zeitgemässer Sani
täreinrichtungen, die Installation moderner Heizungsanlagen 
usw. Damit zukünftig- wo immer machbar -eine Nutzung für 
alle gewährleistet werden kann, müssen nachträgliche Instal
lationen, z.B. von Aufzügen oder Rampen, eine Akzeptanz im 
gleichen Masse erlangen. 

«To be or not to be» 

Nicht nur das Diskriminierungsverbot, gleichermassendie Er
folge der Medizin führen dazu, dass immer mehr Menschen 
mit einem Altersgebrechen oder Handicap als Nutzer von Bau
ten und Anlagen eingeplant werden müssen. Das Beseitigen 
von Zugangsbarrieren ist für sie meistens entscheidend über 
Dabei-Sein oder Nicht-Dabeisein! Installationen wie Licht, Sa
nitäranlagen oder Heizung bedeuten dahingegen «lediglich» 
eine Komfortverbesserung für die Nutzer. Für das Dabei-Sein 
oder Nicht-Dabeisein sind sie jedoch nicht absolut entschei
dend. Deshalb basieren Komforteinrichtungen auch nicht auf 
verfassungsmässig garantierten Menschenrechten - im 
Gegensatz zum Recht auf einen gleichberechtigten Zugang, 
auch zu Bauten und Anlagen, die denkmalgeschützt sind. 
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